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RS OGH 1973/2/8 2Ob190/72
(2Ob191/72)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1973

Norm

EKHG §16

ZPO §411 Bd

Rechtssatz

Ist eine verhältnismäßige Kürzung der Ersatzansprüche gemäß § 16 EKHG vorzunehmen, so kann zwar nicht mit

Rechtskraftwirkung über die Ansprüche von nicht am Verfahren beteiligten Geschädigten abgesprochen werden, doch

bilden diese Ansprüche eine zu prüfende Vorfrage.
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